
Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 

 

Beschluss des Hauptausschusses 
 
Zu TOP: 5.5 
Regelung zur Kosten- und Gebührenverteilung bei interkommunaler Kfz-
Zulassungshilfe 
Vorlage: H 0005/2025 
 
Der Hauptausschuss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 

1. Dem Abschluss der Kooperationsvereinbarung zwischen der Hansestadt Stralsund und 
dem Landkreis Vorpommern-Rügen zur interkommunalen Hilfeleistung im Bereich Kfz-
Zulassungen wird zugestimmt.  

2. Die Hansestadt Stralsund behält als Ausgleich für die ihr entstandenen Kosten den 
Betrag in Höhe von 97.067,22 EUR. 

3. Der Restbetrag der erhobenen Gebühren (184.955,38 EUR) wird zur Deckung der 
Personalkosten an den Landkreis Vorpommern-Rügen gezahlt. 

 
 
Beschluss-Nr.: H 2025-VIII-02-0053 
 
Datum: 25.02.2025 
 
 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 
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